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Bebauungsplan
„Pflegeheim am Festplatz“
in Empfingen

I. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 8. Aug. 2020 (BGBL. I S. 1728)

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellungen des Planinhalts (Planzeichen-

verordnung - PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert

durch das Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zu-

letzt geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

Auf Grundlage des § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-Württemberg werden für

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen erlassen.  Mit

Inkrafttreten  dieses  Bebauungsplanes  treten  alle  bisherigen  planungsrechtlichen  Festsetzungen  im  Gel-

tungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 20.12.2021 wird folgendes festgesetzt:
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im Lageplan schwarz gestrichelt

dargestellt.

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2.1. Sondergebiet (SO) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sowie § 11 BauNVO)

SO „Pflege- und Seniorenheim“ = Sondergebiet  gem.  §  11  BauNVO  mit  der  Zweckbestimmung

„Pflege- und Seniorenheim“.

Im Sondergebiet sind die beiden Nutzungen „Pflegeheim“ und „Seniorenheim“ zugelassen. Es dient der Un-

terbringung von pflegebedürftigen und älteren Menschen mit Serviceangebot und optionalen Gemeinschafts-

einrichtungen.

Zulässig sind alle der Nutzung eines Alten- und Pflegeheims dienenden Anlagen und Einrichtungen.

z.B. 

 dem Alten- und Pflegeheim zugeordnete alten- und behindertengerechte Seniorenwohnungen

 Anlagen, Räume und Einrichtungen für vollstationäre Pflege, Tagespflege und Kurzzeitpflege einschließ-

lich von Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumen

 Anlagen, Räume und Einrichtungen für gesundheitliche Zwecke (z.B. Praxisräume für Ärzte, Physiothera-

pieeinrichtungen, etc.)

 Räume zur Unterbringung von Angehörigen und Besuchern

 Räume für die Verwaltung und zum technisch logistischen Betrieb der Einrichtung

 Räume zur Versorgung auch für einen gegenüber der gesamten Einrichtung außenstehenden Personen-

kreis (z.B. öffentliches Café)

Nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden Einrichtungen gewerblicher Einheiten, wie beispielsweise Ein-

zelhandelsangebote,  persönliche Dienstleistungen sowie Gesundheitsdienstleistungen, betreutes Wohnen

und eine gastronomische Nutzung für die Zielgruppe der Anlage. Diese Nutzungen müssen aber nebensäch-

lich zur eigentlichen Zweckbestimmung und Nutzfläche stehen und einen räumlichen und funktionalen Zu-

sammenhang mit der Hauptnutzung bilden.
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3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

3.1. Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist entsprechend dem zeichnerischen Teil in der Nutzungsscha-

blone durch die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) begrenzt und bezieht sich auf die Erd-

geschossrohfußbodenhöhe (EFH). Die Gebäudehöhe wird gemessen von der EFH bis zu dem Punkt, an

dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt.

Für Flachdächer gilt  als maximale Gebäudehöhe GHmax = maximale Traufhöhe THmax gem. zeichneri-

schem Teil zzgl. 0,50 m.

Die EFH ist im zeichnerischen Teil mit einer maximalen Höhe über NN festgesetzt und darf um +/- 1,00 m

abweichen.

3.2. Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem zeichnerischen Teil  in der Nutzungsschablone festge-

setzt.

3.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVO)

Die maximal  zulässige Zahl  der  Vollgeschosse ist  dem zeichnerischen Teil  zu  entnehmen und wird  als

Höchstwert festgesetzt. 

4. Bauweise,  überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücksflächen  und  Stellung  der
baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

4.1. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone wird die abweichende Bauweise (a) fest-

gesetzt. Gebäudelängen über 50 m werden zulässig.

4.2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

5. Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“ sind bauliche Anlagen

unzulässig und Bepflanzungen so zu gestalten, dass die Verkehrssicherheit in Bezug auf notwendige Sicht-

beziehungen im Kreuzungsbereich der Straßen nicht beeinträchtigt werden.

6. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.
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7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der durch den Bebauungsplan verursachte naturschutzrechtliche Eingriff wird durch die Festsetzungen des

Bebauungsplans vollständig im Sinne des § 1a Absatz 2 BauGB ausgeglichen. Auf die Eingriffs- und Aus -

gleichsbilanzierung im Umweltbericht (Anlage zur Begründung) wird verwiesen. 

7.1. Es werden folgende Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplan festgesetzt (Zuordnungsfestsetzung):

 Anlage eines Streuobstbestands auf dem gemeindeeigenen Flurstücke Nr. 1966

 Entwicklung einer Magerwiese mittlerer Standorte auf dem gemeindeeigenen Flurstücke Nr. 2081

7.2. Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden 
folgende Festsetzungen getroffen:

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse aus-

schließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum

vom 01. März bis 31. Oktober, zulässig.

 Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Gefährdung des Grundwassers

ausgehen kann, ist nicht zulässig.

 Um schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere, insbesondere Fledermäuse, Vögel und

nachtaktive Insekten, zu minimieren, wird angeregt in den textlichen Festsetzungen zu konkretisieren (sie-

he Änderung NatSchG vom 23.07.2020), dass Beleuchtungsanlagen nach dem aktuellen Stand der Tech-

nik verbaut werden. Dies umfasst:

 a. Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Um-fang und Intensität,

 b. Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht bis max. 3000 Kelvin (idealerweise unter-

halb 2400 Kelvin) mit möglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen,

 c. Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich. Die erforderliche

Beleuchtungsstärke ist hierfür zu ermitteln.

 d. Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder Dimm-

funktion,

 e. Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren,

 f.  Verwendung von Natriumdampflampen und warmweißen LED-Lampen statt  Metallhalogen- und

Quecksilberdampflampen,

 g. Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrahlen,

 h. Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben nach unten,

 i. Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen,

 j. Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insektenzu verhindern,
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 k. Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender Insek-

ten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).

 Gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO BW müssen die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke als

Grünflächen gärtnerisch angelegt werden, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwen-

dung (z.B. Traufstreifen) benötigt werden. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind unzu-

lässig.

 Der Oberboden im Bereich der Bauflächen ist vor Baubeginn abzuschieben, zu sichern und sachgerecht

zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Boden teilweise auf den verbleibenden Freiflächen im

Gebiet zur Bodenverbesserung wieder aufgebracht.

7.3. Auf Grund der Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird folgendes festgesetzt:

 Zur Aufrechterhaltung des Angebots an potenziellen Quartierstrukturen und zur Sicherung der ökologi-

schen Funktionalität sind zum Ausgleich für die verloren gehenden Höhlen- und Spaltenstrukturen  auf

dem westlichen Teil des Flurstücks 1966 an geeigneter Stelle sechs Fledermaushöhlenkästen (z.B. semi-

natürliche Fledermaushöhle FH1500) zu verhängen.

 Durch die Umsetzung des Vorhabens und die damit einhergehenden, notwendig werdenden Gehölzrodun-

gen und Gebäudeabrisse kommt es zum Verlust von Brutplätzen unterschiedlicher Brutvogelarten. Um

den Verlust der Brutplätze und den entstehenden Mangel an natürlichen Nistmöglichkeiten auszugleichen

sind auf dem westlichen Teil des Flurstücks 1966 drei Nistkästen zu verhängen (Nisthöhlen, Flugloch-

durchmesser 32 mm). Außerdem sind insgesamt drei Nisthöhlen (Flugdurchmesser 36 mm) für den Felds-

perling, drei Baumläuferkästen für den Gartenbaumläufer sowie drei Halbhöhlenkästen für den Hausrot-

schwanz auf dem westlichen Teil des Flurstücks 1966 zu verhängen.

 Der Eingriff in den Anteil der Mageren Flachland-Mähwiesen (1206 m²) ist auf dem Flurstück Nr. 2081 1:1

auszugleichen.

 Ein weiterer Eingriff in die unmittelbar westlich des Plangebiets angrenzende FFH-Mähwiese ist während

der Bautätigkeiten nicht erlaubt. Die nicht überplanten Bereiche dieser FFH-Mähwiese sind mit Flatter-

band abzugrenzen und vor Befahrung und Ablagerung zu schützen.

8. Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf dem Baugrundstück sind insgesamt 20 großkronige Laubbäume anzupflanzen. Der Standort der Bäume

ist frei wählbar. Leitungstrassen sind jedoch grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Maßgebend

für den Abstand zwischen Baum und Leitung ist das Regelwerk des DVGW, Technische Mitteilung GW 125

"Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen." Dieses schreibt einen Abstand von 2,5

m vor.
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9. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die Einhaltung der relevanten Immissionsrichtwerte (Gewerbe- und Freizeitlärm) ist durch ein Gutachten im

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.

9.1. Passive Schall Schutzmaßnahmen

Im zeichnerischen Teil sind die nach DIN 4109-2:2018-01 (erschienen im Beuth-Verlag, Berlin) ermittelten

Maßgeblichen Außenlärmpegel in Form von Lärmpegelbereichen als Grundlage für den passiven Schall-

schutz festgesetzt. Bei der Errichtung von Gebäuden ist ein erhöhter Schallschutz in Form des bewerteten

Bau-Schalldämm-  Maß  der  Außenbauteile  von  schutzbedürftigen  Räumen  entsprechend  der  jeweiligen

Raumart gemäß den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) auszuführen und mit der Bau-

genehmigung nachzuweisen.

Die Ermittlung der „Maßgeblichen Außenlärmpegel“ zur Bestimmung des erforderlichen Bau- Schalldämm-

Maß erfolgt gemäß der DIN 4109-2 (01/2018). Die Lärmpegelbereiche bzw. Außenlärmpegel sind dem zeich-

nerischen Teil des Bebauungsplans bzw. dem Plan 12 des Anhangs der schalltechnischen Untersuchung zu

entnehmen. Zusätzlich sind bei der Nutzung als Schlafzimmer bei nächtlichen Beurteilungspegeln ab 45

dB(A) fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen.

Von den Anforderungen an das bewertete Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile schutzbedürftiger Räu-

me nach diesen Vorgaben kann abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen

wird, dass geringere „Maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach DIN 4109-2 (01/2018), Kapitel 4.5.5 an den Fas-

saden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend

der Vorgaben der DIN 4109 (01/2018) reduziert werden.

9.2. Grundrissorientierung und architektonische Selbsthilfe

Angesichts der Geräuscheinwirkungen der Gewerbe- und Freizeitlärmgeräusche oberhalb der maßgeben-

den Immissionsrichtwerte kann auf der Ebene des Bebauungsplanverfahrens in der nicht vorhabenbezoge-

nen Bauleitplanung nur ein genereller Ausschluss von schutzbedürftigen Nutzungen mit notwendigen und öf-

fenbaren Fenstern innerhalb der SO-Fläche ausgesprochen werden. 

Ausnahmsweise kann an den lärmbeaufschlagten Fassaden davon abgewichen werden, wenn durch Eigen-

abschirmung des Pflegeheims oder konkrete technische Vorkehrungen, wie z.B. vorgehängte Glasfassaden,

verglaste  Loggien,  vorgelagerte  Wintergärten oder vergleichbare Maßnahmen im belüfteten Zustand ge-

währleistet wird, dass vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen der Beurteilungspegel die gebietsspezifi -

schen Immissionsrichtwerte nach Kap. 6.1g der TA Lärm in der geänderten Fassung vom 09.06.2017 am Tag

und in der Nacht eingehalten sind.
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III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1. Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden oder zur Verbesserung der Bodenwerte auf anderen landwirtschaftlichen

Nutzflächen wieder aufgebracht werden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonsti-

ge temporäre Einrichtungen.

Die Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden

Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hingewiesen.

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind folgende Erfordernisse zum Schutz des Bodens zu beachten:

 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Er-

schließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.

 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unter-

boden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen

ist nicht zulässig.

 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier Witte-

rung erfolgen.

 Ein Überschuss an Mutterboden soll sinnvoll an anderer Stelle wiederverwendet werden (Grünanlagen,

Rekultivierung, Bodenverbesserungen).

 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden,

Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehör-

de zu melden.

2. Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte,  vermutete,  sowie gefundene Bodenbelastungen,  bei  denen Gefahren für  die  Gesundheit  von

Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-

schlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden.

Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Farben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutz-

mittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit

diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Be-

hälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
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3. Geologie, Geotechnik und Baugrund

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ausstrichbereich von

Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) sowie der Erfurt- Formation (Lettenkeuper).

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie

mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuch-

tung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen. Nach Auswertung des digitalen Geländemodells befinden sich Verkarstungsstrukturen in der näheren

Umgebung (ca. 350 m südwestlich). Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant

bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Ein-

zelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen.

Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung

im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbe-

cken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen

bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw.

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

4. Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind au -

ßerdem die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung

seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die Regelungen der VAwS zum Umgang mit bzw. zur Lagerung

von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der Bauzeit  (Grundwasserabsenkung) und das Einbringen von Stoffen in den

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht

zulässig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwasserdicht nach der ent-

sprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.
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Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

5. Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz gilt das Gebot der dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist im Zuge des Entwässerungsgenehmi-

gungsverfahrens zu erbringen.

6. Dränung

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw.

Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern.

Ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation darf jedoch nicht erfolgen, da dies die Sammelkläranlage men-

genmäßig unnötig belasten und deren Reinigungsleistung verringern würde. Grund- und Quellwasseraustrit-

te sind dem Landratsamt Freudenstadt als untere Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen.

7. Denkmalschutz

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerres-

te, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen, Humushorizonte) umgehend dem Regierungs-

präsidium Stuttgart zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu be-

lassen, eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt,

dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

Falls in diesem Gebiet bei Erdarbeiten Bodenfunde zutage treten, ist nach § 20 Landesdenkmalschutzgesetz

(zufällige Funde) das Regierungspräsidium Stuttgart,  Landesamt für Denkmalpflege  unverzüglich zu be-

nachrichtigen.

Auch ist die Archäologische Denkmalpflege hinzu zu ziehen, wenn Bildstöcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine

oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sein sollten.

8. Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich,

unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungs-

zeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

9. Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten 
Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrsflä -

chen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke ein-

gegriffen werden muss.
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Bebauungsplan
„Pflegeheim am Festplatz“
in Empfingen

Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zu-

behör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschiedenen

Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken. Zudem

werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Teil Böschungen, Stützmauern und Hinterbe-

tonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 20.12.2021

Bearbeiter:

Jana Walter

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Empfingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Ferdinand Truffner (Bürgermeister)

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de


